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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1962

Norm

GmbHG §2 Abs1

GBG 1955 §27 Abs2

GBG 1955 §94 Abs1 Z2 C

Rechtssatz

Eine Liegenschaft kann rechtswirksam an eine GmbH vor Abschluß des Gesellschaftsvertrages unter der

Rechtsbindung ihres Entstehens verkauft werden. Die Änderung der im Kaufvertrag gewählten Firmenbezeichnung der

GmbH vor ihrer Registrierung hindert die Einverleibung des Eigentumsrechtes für die registrierte GmbH unter dem

geänderten Firmenwortlaut nicht.

Entscheidungstexte

5 Ob 22/62

Entscheidungstext OGH 25.01.1962 5 Ob 22/62

Veröff: SZ 35/15 = EvBl 1962/252 S 298 = RZ 1962,85

7 Ob 704/79

Entscheidungstext OGH 17.01.1980 7 Ob 704/79

Vgl auch; nur: Die Änderung der im Kaufvertrag gewählten Firmenbezeichnung der GmbH vor ihrer Registrierung

hindert die Einverleibung des Eigentumsrechtes für die registrierte GmbH unter dem geänderten Firmenwortlaut

nicht. (T1)

6 Ob 640/85

Entscheidungstext OGH 28.08.1985 6 Ob 640/85

Vgl auch; nur T1; Beisatz: Wesensgleichheit einer errichteten Gesellschaft ungeachtet einer vor ihrer Eintragung in

das Handelsregister vorgenommenen Firmenänderung. (T2) Veröff: GesRZ 1985,202 = NZ 1987,18
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